
Liebe Kameradin!
Lieber Kamerad!

Unser Waffenge brauchs -
gesetz stammt aus dem

Jahr 1969, die letzte Än-
derung  wurde 1974 durch-
geführt. 

Also vor 36 Jahren. Dass es
nicht mehr zeitgemäß sein
kann zeigen uns immer
häufiger werdende Waf-
fenanwendungen die zu
strafrechtlichen Verfol -
gungen führen. Es kann
nicht sein, dass Kolle ginnen
und Kollegen für ihren Ein-
satz und die Verteidigung
ihres Lebens sich jahrelang
mit Gerich ten und Kom-
missionen herumschlagen
müssen, finanzielle Nach-
teile erleiden und dann
vielleicht auch noch bestraft
werden, nur weil die ge-
setzliche Bestim mung so
unklar ist, dass sie viele
Auslegungen zulässt.

Keine klare Formulierung
Es ist nicht klar formuliert,
was eine allgemein gefähr-
liche Person ist und wie je-
mand nach der geltenden
Formulierung vor einem
Waffengebrauch feststellen
soll, ob der Täter ein und
dasselbe Verbrechen wie -
derholt oder mehrere, ver-
schiedene Verbrechen be -
gangen hat oder eine Ver -
brechenswiederholung  er-
warten lässt. Nach dem
Waffengebrauch ist klar,
die Handlung wird bis ins
kleinste Detail untersucht.

Bruchteile von Sekunden
werden durch Sachver -
ständige analysiert. Witte -
rungs-  und Lichtverhältnis -
se werden in die Er -
hebungen mit einbezogen
und dabei oft auch der
Ordnungshüter zum Täter
gemacht.

Antrag auf Änderung
Weil dieser Zustand nicht mehr
akzeptiert werden kann, hat
der KdEÖ-Vor sitzende von
Niederöster reich, Reinhard

Zimmer mann, einen Antrag
eingebracht, in dem gefordert
wird, dass die Bestim mungen
des § 7 Abs. 3 Waffenge-
brauchsgesetz überarbeitet
bzw. abgeändert werden
sollten. Er verlangt darin,
dass der Begriff "Allgemein
gefährliche Per son" genau-
er formuliert  werden soll-
te. Auch eine situations-
bezogene und nicht nur
auf das Vorleben der Per-
son abgestellte Auf -
zählung sollte es geben,
die im Sinne des Waffen -
gebrauchsgesetzes zur Er-
zwingung der Festnahme
einer Person,  genauestens
nachvollzogen werden

kann. Es wird jetzt unsere
Aufgabe sein, eine zeit-
gemäße Anpassung dieser
Bestimmungen durchzu-
setzen.

Keine Anerkennung der
Polizei-Grundausbildung
In diesem Zusammen-
hang gesehen ist die
Entschei dung der Frau
Bundes ministerin für Un-
terricht, Kunst und Kul-
tur, Dr. Claudia Schmied
(SPÖ), noch unverständ-
licher.  Sie verweigert
die Anerken nung der Po-
lizei- Grun dausbildung
als Fachbe reich für die
Berufsreife prüfung. Als Be-
gründung führt sie an, dass
keine Ausbildungsinhalte
mit den Anforderungen hö-
herer Schulen festgestellt
werden konnten. Auch die
Quan tifizierung mit mehr
als 2700 Unterrichtsstunden
reichen ihr nicht, weil diese,
nach ihrer Ansicht, der Po-
lizei-Grundausbildung die-
nen und nicht im Sinne ei-
ner Höherqualifizierung ab-
solviert werden. 
Mit dieser Entscheidung
tritt Schmied, ohne jede
echte sachliche Begrün -
dung, offen gegen die Aus -
bildung der Polizei auf,
denn die Ausbildung an-
derer Berufsgruppen wird
problemlos anerkannt.
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SP-BM Schmied
tritt ohne jede

echte sachliche
Begrün dung,

offen gegen die
Aus bildung der

Polizei auf. 
Es ist jetzt unser Ziel, eine

zeitgemäße Anpassung

der Bestimmungen im

Waffengebrauchsgesetz

durchzusetzen.


